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VORLÄUFIGE TAGESORDNUNG DER ELFTEN SITZUNG,
 

die in Genf, Palais des Nations, 

am Freitag, 30. August 2013, 12.00 Uhr, stattfindet. 
 

  Ergänzungen
1
 

  Anmerkungen zur Tagesordnung 

 1. Annahme der Tagesordnung 

1. Der Verwaltungsausschuss wird gebeten, die vom Sekretariat erstellte und unter 

Aktenzeichen ECE/ADN/23 und Add.1 verteilte Tagesordnung für seine elfte Sitzung zu 

prüfen und anzunehmen. 

 2. Stand des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung von 

gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN) 

2. Der Verwaltungsausschuss wird über den Status des ADN und die Anzahl der 

Vertragsparteien informiert werden. 

 3. Fragen zur Durchführung des ADN 

 a) Anerkennung von Klassifikationsgesellschaften 

3. Der Ausschuss wird über den Stand des Antrags der deutschen Geschäftsstelle des 

Registro Italiano Navale (RINA) auf Anerkennung als empfohlene ADN-

Klassifikationsgesellschaft informiert werden. Seit der letzten Sitzung des Ausschusses hat 

die Schweiz dem Sekretariat mitgeteilt, dass sie die Klassifikationsgesellschaften 

Germanischer Lloyd, Bureau Veritas and Lloyd's Register of Shipping anerkannt hat. 

  
1 Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter Aktenzeichen ECE/ADN/23 und 

ECE/ADN/23/Add.1 verteilt. 
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 (b) Ausnahmegenehmigungen, Abweichungen und Gleichwertigkeiten 

4. Der Verwaltungsausschuss könnte den Antrag der Niederlande auf Gewährung 

zeitweiliger Abweichungen für die Tankschiffe I-Tanker 1403 und 1404 im Hinblick auf 

die Nutzung von Flüssigerdgas als Treibstoff genehmigen, sofern die vorgeschlagenen 

Abweichungen von der ZKR genehmigt wurden (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/46, 

Abs. 9-11). Die Regierung der Niederlande hat den ADN-Verwaltungsausschuss ferner um 

Prüfung der Gewährung zeitweiliger Abweichungen für zwei weitere Tankschiffe, 

Chemgas 851 und Chemgas 852, im Hinblick auf die Nutzung von Flüssigerdgas als 

Treibstoff gebeten (siehe informelles Dokument INF.2, vorgelegt für die dreiundzwanzigste 

Sitzung des Sicherheitsausschusses). 

(c) Verschiedene Mitteilungen 

5. Der Verwaltungsausschuss wird auf das in der letzten Ausschusssitzung vorgelegte 

informelle Dokument INF.1 zum Stand der an das UN-ECE-Sekretariat vorzunehmenden 

Mitteilungen verwiesen. 

(d) Sonstige Fragen 

6. Der Verwaltungsausschuss wird gebeten, die harmonisierten Schiffskontrolllisten 

(ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2013/14) und die Entscheidung in Dokument 

ECE/ADN/2013/1 anzunehmen. Der Ausschuss wird ferner ersucht, alle sonstigen Fragen 

im Zusammenhang mit der Durchführung des ADN zu erörtern. 

 4. Tätigkeit des Sicherheitsausschusses 

7. Der Verwaltungsausschuss sollte die Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sitzung des 

Sicherheitsausschusses (26. bis 30. August 2013) auf der Grundlage des Protokollentwurfs 

prüfen. 

 5. Arbeitsprogramm und Sitzungsplan 

8. Die zwölfte Sitzung des ADN-Ausschusses ist für den 31. Januar 2014 geplant. 

 6. Verschiedenes 

9. Der Verwaltungsausschuss könnte gegebenenfalls weitere Fragen im 

Zusammenhang mit seiner Tätigkeit und seinem Mandat erörtern. 

 7. Genehmigung des Sitzungsprotokolls 

10. Der Verwaltungsausschuss wird gebeten, das Protokoll über seine elfte Sitzung auf 

der Grundlage eines Sekretariatsentwurfs, der den Teilnehmern nach der Sitzung per 

E-Mail zugeleitet wird, zu genehmigen. 

 

*** 


